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1 Vorbemerkung – Anlass und Zielsetzung 

Um den hohen Bedarf an Gewerbeflächen zu decken, beabsichtigt die Stadt 

Stockach das bestehende Gewerbegebiet „Himmelreich III“ um eine Fläche von 

ca. 1,35 ha nach Nordwesten zu erweitern. Hierfür sollen die Festsetzungen des 

bereits rechtskräftigen Bebauungsplans „Himmelreich III“ übernommen werden. 

Das Planungsbüro Planstatt Senner wurde beauftragt für dieses Vorhaben den 

Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-

zierung und Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zu erstellen.  

 

Aufgaben und Methodik des Umweltberichts 

Die Hauptarbeitsschritte des Umweltberichts sind: 

 Beschreibung des Plangebiets 

 Raumanalyse: Beschreibung und Bewertung der Umwelt (Bestand) 

 Beschreibung des Vorhabens und der umweltrelevanten Wirkfaktoren 

 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zur 

Kompensation 

 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

 Anderweitige Lösungsmöglichkeiten und Entwicklungsprognose bei 

Nichtdurchführung des Vorhabens 

 Hinweise auf Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 

 Übersicht über die wichtigsten geprüften anderweitigen Lösungsmög-

lichkeiten 

 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Vor-

habens auf die Umwelt (Monitoring) 

 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Raumanalyse umfasst die Bestandsaufnahme der einzelnen Schutzgüter, 

deren Bewertung sowie Empfindlichkeit gegenüber der Beeinträchtigungen 

durch die geplante Bebauung. Darüber hinaus werden die Vorbelastungen des 

Raumes ermittelt. 

Danach folgt eine Beschreibung des Vorhabens und dessen umweltrelevanter 

Auswirkungen. Die Ermittlung der Eingriffswirkungen wird unterteilt in bau-, an-

lage- und betriebsbedingte Belastungen. Aus den ermittelten Umweltauswirkun-

gen gehen die Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung derselben hervor. 

Gegebenenfalls verbleibende Beeinträchtigungen müssen durch Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeglichen werden. 
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2 Plangebiet 

Gebietsbeschreibung 

Das Plangebiet liegt nördlich des Stockacher Stadtteils Hindelwangen im Land-

kreis Konstanz. Nach der naturräumlichen Gliederung des Landes Baden-

Württemberg befindet sich das Plangebiet im Naturraum „Hegau“ und der 

Großlandschaft des Voralpinen Hügel- und Moorland. Insgesamt ist das Plan-

gebiet 1,5 ha groß und besteht aus Ackerland. 

Südlich grenzt das Plangebiet an das bestehende Gewerbegebiet „Himmel-

reich III“ an. Westlich und östlich des Plangebiets liegen die Bundesstraßen 

B14 und B313, östlich zusätzlich noch eine Bahnstrecke für Güterverkehr und 

die Stockacher Aach. Die Stockacher Aach und die genannten Verkehrswege 

verlaufen alle von Nord nach Süd. Nördlich schließt weiteres Ackerland an das 

Plangebiet an (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Lage Plangebiet (rot), TK25 (Kartengrundlage: LUBW 2019) 
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3 Ziele und Vorgaben übergeordneter Planungen 

Regionalplan Hochrhein-Bodensee 

Der Regionalplan befindet sich momentan in Fortschreibung. In der aktuellen 

Fassung des rechtskräftigen Regionalplan 2000 (rechtswirksam seit 

10.04.1998) ist im Plangebiet eine Planung für Industrie und Gewerbeflächen 

verzeichnet. Ebenso ist im nördlichen Bereich, teilweise ein Vorranggebiet für 

einen regionalen Grünzug verzeichnet, sowie im östlichen Teil ein Ausschluss-

gebiet für den Abbau oberflächennahen Rohstoffabbau. 

Westlich und östlich des Plangebiets verlaufen Straßen für den überregionalen 

verkehr der Kategorie II (B14 und B313), östlich zusätzlich noch eine Bahnstre-

cke für Güterverkehr (Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan Hochrhein-Bodensee 2000 mit ungefährer Lage 

des Plangebietes (rot), Karte o.M. (Stand: Januar 2019) 
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Flächennutzungsplan (Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft 

(VG) Stockach aus dem Jahr 2001 

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Stockach verfügt über einen rechtswirksa-

men Flächennutzungsplan (FNP). Dieser trat am 22.09.2001 in Kraft.  

Das gesamte Plangebiet ist als geplante gewerbliche Baufläche im FNP dar-

gestellt. Die Planung der Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets ent-

spricht somit dem FNP (Abbildung 3).  

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit ungefährer Lage des Plangebietes 

(rot), Karte o.M. (Quelle: Geoportal Raumordnung Baden-Württemberg) 

 

Naturschutzrechtliche Festsetzungen 

Im Plangebiet selbst liegen keine Schutzgebiete oder geschützte Landschafts-

elemente vor. Im bestehenden Gewerbegebiet, ca. 100 m südwestlich, liegt 

das nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 NatSchG BW geschütztes Biotop „Feldhe-

cke NW Hindelwangen“ (Nr. 181203350218), ca. 100 m nordwestlich des Plan-

gebiets liegt das Biotop „Feldgehölz SW Zizenhausen“ (Nr. 181203350220). 

Entlang der B14 liegt das Biotop „Straßengehölze an B14 O Raithaslach I“ (Nr. 

181193351245). Entlang der Stockacher Aach und der Güterbahnlinie erstre-

cken sich die beiden linienhaften Biotope „Gehölzstrukturen an der Bahnlinie 

N Hindelwangen“ (Nr. 181203350221) und „Stockacher Aach N Hindelwangen“ 

(Nr. 181203350227) (Abbildung 4). 

Zusätzlich liegen zwei Waldbiotope im östlich angrenzenden Wald: „Buchen-

Altholz S Döbelehaus“ (Nr. 281203353711) und „Keller beim Sägenloch“ (Nr. 

281203353710). Im größeren Abstand liegen noch weitere geschützte Biotope, 
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welche hier nicht mehr im Einzelnen gelistet werden. Etwa 400 m nordöstlich 

liegt das flächenhafte Naturdenkmal „Heidenhöhlen“ (Nr. 83350790010). 

 

Abbildung 4: Landschaftsschutzgebiet und geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 32 

NatSchG BW in der Umgebung des Plangebiets (rot) (Quelle: LUBW 2019) 

 

Sonstige Schutzgebiete 

In der näheren Umgebung um das Plangebiet liegen sonst keine weiteren 

Schutzgebiete, wie FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 

Landschaftsschutzgebiete, Naturparks oder Wasserschutzgebiete vor.   
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4 Raumanalyse und Auswirkungen der Planung 

Die Raumanalyse umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplans und 

schließt die nähere Umgebung mit ein.  

Die relevanten Funktionen der einzelnen Umweltbelange sowie die auf sie ein-

wirkenden erheblichen Auswirkungen der Planung werden nachfolgend be-

schrieben und unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmöglichkeiten beurteilt. Abbildung 5 zeigt den Geltungsbereich der 

Erweiterung des Bebauungsplans. 

 

 

Abbildung 5: Geltungsbereich des Plangebiets und Überschneidungsbereich mit dem bestehenden B-

Plans „Himmelreich III“ (Maßstab 1:500) 
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4.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Bestand 

Südlich grenzt das Plangebiet an das bestehende Gewerbegebiet Himmelreich 

an, westlich und nördlich an landwirtschaftliche Nutzflächen und östlich an ei-

nen sehr steilen, bewaldeten Abhang an. Unten im Tal verlaufen jeweils von 

Nord nach Süd zunächst die B313, die Stockacher Aach und eine Güterbahn-

strecke auf engem Raum nebeneinander. Getrennt von diesem Band, liegt in 

140 m östlicher Richtung die nächste Wohnbebauung, welche zum Stadtteil 

Bleiche gehört. In ca. 420 m Entfernung in südöstlicher Richtung beginnt die 

Wohnbebauung von Hindelwangen. Im Westen des Plangebiets verläuft die 

B14 von Nord nach Süd. 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Das aktuell landwirtschaftlich genutzte Plangebiet, das im Zuge der Planung 

mit Gewerbebetrieben und der hierfür benötigten Infrastruktur bebaut werden 

soll, hat keine direkte Bedeutung für das Wohnumfeld und die siedlungsrele-

vante Naherholung. Der Bestand des Plangebiets birgt keine Risiken für die 

menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. Es befinden sich 

keine Wegeverbindungen auf dem Plangebiet oder in der näheren Umgebung. 

Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit und der Lage zwischen den beiden 

Bundesstraßen und dem Gewerbegebiet, spielt die Fläche für die Naherholung 

kaum keine Rolle. 

 

Vorbelastungen 

Folgende Vorbelastungen für das Schutzgut Mensch sind gegeben: 

• Lärmemissionen und Schadstoffeintrag aufgrund des Straßenverkehrs 

und des angrenzenden Gewerbegebiets. 

• Beeinträchtigung der Naherholung und der Anwohner durch den Fahr-

zeugverkehr und die Intensivlandwirtschaft. 

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Durch Versiegelung und Bebauung werden potentielle Risiken für Mensch und 

Umwelt geschaffen. Zusätzliche Versiegelung steigert das Hochwasserrisiko 

bei Starkregenereignissen. Je nach Gewerbebetrieb, können später bei Nicht-

einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Immissionen entstehen, die der 

menschlichen Gesundheit abträglich sind. Bei Umsetzung der Begrünungs-

maßnahmen verschlechtert sich der Erholungswert für die Umgebung nicht. 

Aufgrund der momentan bereits sehr geringen Bedeutung für das Schutzgut 

Mensch und menschliche Gesundheit ist die Empfindlichkeit gegenüber dem 

Vorhaben ebenfalls als gering zu bewerten.  
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4.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Bestand 

Biotope 

Das gesamte Plangebiet besteht zur Zeit der Begehung (01.04.2019) aus einer 

intensiv genutzten Ackerfläche, fast ohne Vegetation (Biotoptyp: Acker mit 

fragmentarischer Unkrautvegetation). Im letzten Jahr wurde hier Mais ange-

baut. Eine Festmistdüngung ist zu erkennen. Die Bewirtschaftung lässt auf eine 

hohe Düngung und Pestizideinsatz schließen. Der Biotop- und Habitatqualität 

ist daher als gering einzuschätzen (Abbildung 6). 
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Abbildung 6: Bestandsbilder des Plangebiets vom 01.04.2019 

 

Tiere 

Die Erfassung des Arteninventars im Plangebiet erfolgte durch mehrere Rele-

vanzbegehungen im Frühjahr 2019 (25.03., 24.04., 07.05., 24.05. und 27.06.) 

um den genauen und aktuellen Stand der potentiellen Vorkommen planungs-

relevanter Tierarten abzudecken. 

Anhand dieser Kartierergebnisse wurde festgestellt, dass das Plangebiet auf-

grund der Strukturarmut (keinerlei Gehölzbewuchs oder potentielle Höhlen-

strukturen) keine Funktion als Fortpflanzungsstätte für Vögel und Fledermäuse 

besitzt. Auch als Nahrungshabitat besitzt der Intensivacker kaum Potential, 

weshalb fast keine Vögel innerhalb des Plangebiets beobachtet werden konn-

ten. Die hohe Zahl an festgestellten Fledermäusen ist vermutlich auf das gute 

Insektenangebot einer angrenzenden Brachfläche, mit hohem Blütenreichtum 

zurückzuführen. Amphibien und Reptilien wurden ebenfalls keine zu finden und 

sind aufgrund der ungeeigneten Habitatbedingungen auch nicht zu erwarten. 

Weiteren Details der Kartierergebnisse sind in Kapitel 7.1 zu finden. 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Für die überwiegende Mehrzahl aller Tierarten- und gruppen bietet der Inten-

sivacker keinen geeigneten Lebensraum. Durch das Fehlen von Blühpflanzen 

ist die Bedeutung des Plangebiets für eine artenreiche Insektenfauna als ge-

ring einzustufen. 

Die Biotope des Geltungsbereichs besitzen aufgrund der intensiven Bewirt-

schaftung eine geringe Bedeutung für die biologische Vielfalt. Eine artenreiche 

Flora und Fauna kann sich, solange die Landwirtschaft fortdauert, hier nicht 

etablieren. Die Empfindlichkeit des Schutzguts Pflanzen, Tiere und biologische 

Vielfalt ist mit mittel zu bewerten. 
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Vorbelastungen 

Vorbelastungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere bestehen durch die in-

tensive Landwirtschaft und der damit einhergehenden negativen Wirkfaktoren 

wie synthetischer Düngereinsatz, Pestizideinsatz und häufigen Bodenbearbei-

tung.  

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Durch einen erhöhten menschlichen Nutzungsdruck, könnten scheue Tiere das 

Plangebiet zukünftig meiden. Insbesondere im angrenzenden Wald leben viele 

scheue Tiere, die es vor Lärm und menschliche Störwirkungen zu schützen gilt. 

Daher wird hier durch die Anlage eines strukturreichen Waldmantels, ein Puffer 

zum Gewerbegebiet geschaffen. 

Bei Umsetzung des Vorhabens werden die Biotope und potentielle Lebens-

räume dauerhaft eingeschränkt und verändert. Zwar sind diese aus natur-

schutzfachlicher Sicht wenig wertvoll, erfüllen aber dennoch wichtige Funktio-

nen für den Naturhaushalt, welche bei Umsetzung des Vorhabens (v.a. durch 

Versiegelung) verloren gehen. Um diesen Verlust zu kompensieren, werden 

die in Kap. 8 genannten Kompensationsmaßnahmen durchgeführt. Insbeson-

dere durch die Begrünung der nicht bebauten Flächen und die Anlage eines 

strukturreichen Waldrandes kann eine Verbesserung der biologischen Vielfalt 

erreicht werden. 

 

4.3 Schutzgut Boden 

Bestand 

Das Ausgangsmaterial im Plangebiet sind würmzeitliche Schmelzwasserschot-

ter und z. T. glazilimnische Sande, örtlich wechsellagernd, oberflächennah mit 

spätglazialer Einmischung von Lösslehm (Decklage). Die Hauptbodenart im 

Plangebiet ist Parabraunerde aus Schmelzwasserschottern und Sanden. Es 

handelt sich um einen tiefgründigen Boden mit einem mittleren Humusgehalt 

im Oberboden und humusfrei bis sehr schwach humos im Unterboden. Die Bo-

denreaktion ist im Offenland sehr schwach bis mittel sauer, die nutzbare Feld-

kapazität ist mittel bis hoch (100 - 200 mm). Die natürliche Bodenfruchtbarkeit 

wird mit mittel klassifiziert (LGRB 2019). 

Der Boden lässt sich nach der Bodenschätzung gemäß den Werten der 

Reichsbodenschätzung wie folgt klassifizieren (Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Bodenarten und deren Bedeutung für die einzelnen Bodenfunktionen 

Flst. WA FP NB NV Gesamt m² 

205/1, 206/1 3,0 3,0 3,0 - 3,0 15.000 

WA= Ausgleichskörper im Wasserkreislauf; FP= Filter und Puffer für Schadstoffe; NB=natürli-

che Bodenfruchtbarkeit; NV= Sonderstandort für naturnahe Vegetation (Bewertung hoch bis 

sehr hoch wird nicht erreicht) 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen (Tabelle 1, arithmetisches Mittel) 

ist mit 2,83 als mittel bis hoch zu klassifizieren. 

Die Empfindlichkeit des Schutzguts Boden ist daher als hoch anzusehen. 

 

Vorbelastungen 

Folgende Vorbelastungen für das Schutzgut Boden sind gegeben: 

• Geringe Schadstoffbelastung durch angrenzenden Kfz-Verkehr 

• Schadstoffbelastung (Düngemittel- und Pestizideinsatz), Verdichtung 

und Erosion durch intensive Bewirtschaftung der Ackerflächen 

• Für das Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. 

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Durch die Bebauung und Versiegelung des Plangebiets werden die Funktionen 

des Boden- und Wasserhaushaltes erheblich beeinträchtigt und dauerhaft ein-

geschränkt. Mit Umsetzung der in Kap. 6 und 8 genannten Vermeidungs- Mi-

nimierungs- und Kompensationsmaßnahmen werden diese Auswirkungen auf 

ein nicht nachhaltig erhebliches Maß vermindert, bzw. kompensiert. 

 

4.4 Schutzgut Wasser 

Bestand Grundwasserverhältnisse  

Die hydrogeologische Einheit im Plangebiet ist die „Übrige Molasse“ und fun-

giert als Grundwassergeringleiter (LGRB 2019) mit mittlerer bis geringer 

Durchlässigkeit. Die Lithologie besteht aus Diamikte, Kiese, Sande und 

Feinsedimente. Im Plangebiet herrschen Lehmböden mit einer geringen Po-

rendurchlässigkeit vor. Daher ist die Grundwasserneubildung aus Nieder-

schlagswasser hier von geringer bis mittlerer Bedeutung. 

 

Bestand Oberflächengewässer  

In ca. 70 m in nordöstlicher Richtung fließt im Tal die Stockacher Aach Richtung 

Süden. Laut Gewässerstrukturkartierung befindet sich das Gewässer II. Ord-

nung (Fließgewässertyp: Bäche des Alpenvorlandes) in einem mäßig (Stufe 3) 
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bis deutlich (Stufe 4) verändertem Zustand (LUBW 2019). Parallel zur Bahn-

strecke fließt in ca. 110 m Entfernung der Bleichengraben (Gew. II. Ordnung), 

welcher weiter südlich in die Stockacher Aach mündet. 

Etwa 350 m nördlich des Plangebiets fließt der Döbelebach (Gew. II. Ordnung), 

der wenig später ebenfalls in die Stockacher Aach mündet.  

In der Umgebung des Plangebiets sind keine stehenden Gewässer vorhanden 

(Abbildung 7). 

 

 

 

Abbildung 7: Oberflächengewässer im näheren Umfeld des Plangebietes (rot markiert) in blau 

(LUBW 2019). 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Der Boden im Plangebiet besitzt eine mittlere bis hohe Leistungsfähigkeit in 

seiner Funktion als Filter und Puffer von Schadstoffen, wodurch eine Gefähr-

dung des Grundwassers durch den Eintrag von Schadstoffen als gering einzu-

stufen ist.  

Die Bedeutung der genannten Fließgewässer ist aufgrund deren Funktion für 

den Naturhaushalt mit hoch zu bewerten.  

 

Vorbelastungen 

Folgende Vorbelastungen für das Schutzgut Wasser sind gegeben: 
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• Eintrag von Schadstoffen über das versickernde Niederschlagswasser 

(Düngemittel- und Pestizideinsatz) und Bodenverdichtung durch inten-

sive Bewirtschaftung der Ackerflächen  

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber einer durch Versiegelung 

bedingten Verminderung der Grundwasserneubildungsrate wird aufgrund der 

vorhandenen Lehmschichten im Boden als mittel eingestuft. Eine zusätzliche 

Verschmutzung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. 

Da keine Oberflächengewässer vom Vorhaben betroffen sind, sind hier keine 

negativen Auswirkungen zu erwarten. 

 

4.5 Schutzgut Klima und Luft 

Bestand 

 Jahresniederschlag     ca. 850 – 900 mm 

 Jahresdurchschnittstemperatur    ca. 8,1 – 8,5 °C 

 Mittlere Zahl der Frosttage    116 - 120 Tage 

Die aufgelisteten Klimadaten wurden dem Klima-Atlas Baden-Württemberg 

(2006) entnommen (Bezugsperiode 1971 bis 2000). Die Temperaturverände-

rungen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung können für das Plangebiet 

nicht exakt ermittelt werden und sind in den oben angegebenen Mittelwerten 

nicht dargestellt. Seit 1900 beträgt der Temperaturanstieg in Baden-Württem-

berg etwa 0,8°C und ist vor allem seit 1980 deutlich zu beobachten (Landes-

anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 2006).  

Das Plangebiet gilt aufgrund des Bewuchses als Kaltluftentstehungsgebiete. 

  

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Bedeutung einer Fläche aus klimaökologischer Sicht orientiert sich an ihrer 

Funktion als Kaltluftentstehungsfläche und ihrer Zuordnung (z.B. Kaltluftab-

fluss) zu Siedlungsflächen, d.h. ihrer Eignung bioklimatischen und lufthygieni-

schen Belastungen in Siedlungsräumen entgegenzuwirken bzw. diese abzu-

schwächen.  

Das Plangebiet hat aufgrund seiner geringen Größe nur eine geringe Bedeu-

tung für die siedlungsrelevante Kalt- und Frischluftentstehung.  

 

Vorbelastungen 

Das Plangebiet wird geringfügig durch den Verkehr auf den angrenzenden 

Bundesstraßen und dem angrenzenden Gewerbegebiet beeinflusst.  
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Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Durch die Umsetzung des Vorhabens entstehen aufgrund der geringen Flä-

chengröße keine erheblichen Auswirkungen auf das lokale Klima. Die sied-

lungsrelevante Kalt- und Frischluftentstehung wird von den umgebenden Frei-

flächen weiterhin in ausreichendem Maße erfüllt. 

 

4.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Bestand 

Die Umgebung des Plangebiets zeichnet sich durch eine mäßig strukturreiche 

Kulturlandschaft aus. Die Landschaft ist geprägt durch Wohnbebauung, Ge-

werbeflächen, Grünland, Äcker und größere Waldflächen. Die stark frequen-

tierten Straßen dominieren das Landschaftserleben im Plangebiet. 

Das Plangebiet ist aufgrund der leichten Hanglage von der höher gelegenen 

Bundesstraße B14 und dem parallel verlaufenden Radweg aus einsehbar. 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Da die Intensiväcker im Plangebiet keine prägenden Elemente für das Land-

schaftsbild der ländlichen Region Oberschwabens darstellen, hat das Gebiet 

nur eine untergeordnete Bedeutung und geringe Empfindlichkeit. 

 

Vorbelastungen 

Das angrenzende Gewerbegebiet und die beiden Bundesstraßen wirken sich 

negativ auf das Landschaftsbild und -erleben aus. 

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Bei Umsetzung des Vorhabens wird das Landschaftsbild durch die Bebauung 

geringfügig beeinträchtigt. Durch die festgesetzte Begrünung wird diese jedoch 

auf ein nicht erhebliches Maß reduziert. 

 

4.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Bestand 

Innerhalb des Plangebiets und im nahen Umfeld liegen keine archäologischen 

Kulturdenkmäler und Kulturgüter gemäß §2 DSchG vor. 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Da innerhalb des Plangebiets und im nahen Umfeld keine archäologischen Kul-

turdenkmäler und Kulturgüter vorliegen, ist keine Empfindlichkeit des Schutz-

gutes gegenüber dem Vorhaben gegeben. 
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Vorbelastungen 

Es liegen für dieses Schutzgut keine Vorbelastungen vor. 

 

Auswirkungen bei Umsetzung des Vorhabens 

Bei Umsetzung des Vorhabens werden voraussichtlich keine Kultur- und Sach-

güter beeinträchtigt. 

 

4.8 Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

Wechselwirkungen können zwischen verschiedenen Schutzgütern auftreten, 

sodass Wirkungen auf ein Schutzgut indirekt auch Auswirkungen auf ein ande-

res Schutzgut hervorrufen können. Durch Wechselwirkungen kann es auch zu 

Wirkungsverstärkungen oder -abschwächungen kommen. Mögliche Auswir-

kungen werden nicht separat bearbeitet, sondern bei der Betrachtung von 

Schutzgütern ggf. auch die Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern abge-

handelt (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. Verändert und ergänzt nach „Umweltbericht in der Bauleitplanung“, Schrödter et al. (2004) 

 Mensch/Gesundheit Boden Wasser Klima/ Luft Tiere/Pflanzen Landschaftsbild Kultur-/ Sachgüter 

Mensch/

Gesund-

heit 

 

Grundlage für 

Wohnen und die 

Nahrungsmittel-

produktion  

Grundwasser als 

Brauchwasserlie-

ferant und (ggf.) 

zur Trinkwassersi-

cherung 

Steuerung der Luftquali-

tät und des Mikroklimas, 

dadurch Beeinflussung 

des Wohnumfeldes und 

des Wohlbefindens des 

Menschen 

Teil der Struktur und der 

Ausprägung des Woh-

numfeldes und des Erho-

lungsraumes; 

Nahrungsgrundlage 

Erholungsraum 

Schönheit und Erho-

lungswert des Le-

bensumfeldes 

Boden 

Trittbelastung und Ver-

dichtung; Veränderung 

der Bodeneigenschaf-

ten und -struktur 

Nutzung zum Anbau 

von Nahrungsmitteln 

 

Einflussfaktor für 

die Bodengenese; 

Bewirkt Erosion 

Einflussfaktor für die Bo-

dengenese; Bewirkt Ero-

sion 

Vegetation als Erosions-

schutz; Einfluss auf die 

Bodengenese 

Grundstruktur für 

unterschiedliche Bö-

den; Einflussfaktor 

für die Bodengenese 

Bodenabbau bei 

Grabungen; Verän-

derung durch Inten-

sivierung und Aus-

beutung 

Wasser 

Stoffeinträge und Eu-

trophierung; Gefähr-

dung durch Verschmut-

zung 

Grundwasserfilter 

und Wasserspei-

cher 

 
Steuerung der Grund-

wasserneubildung 

Vegetation als Wasser-

speicher und -filter 
- 

Wirtschaftliche Nut-

zung als Störfaktor, 

Verschmutzungsge-

fahr 

Klima/ 

Luft 

Beeinflussung des Kli-

mas und der Luftquali-

tät durch Versiegelung 

und Stoffeinträge 

Einflussfaktor für 

die Ausbildung 

des Mikroklimas 

Einflussfaktor für 

die Verdunstungs-

rate 

 

Einfluss der Vegetation 

auf Kalt- und Frischluftent-

stehung; Steuerung des 

Mikroklimas z.B. durch Be-

schattung 

Einflussfaktor für die 

Ausbildung des 

Mikroklimas 

- 

Tiere/Pfl

anzen 

Störung und Verdrän-

gung von Arten; Trittbe-

lastung; Eutrophierung; 

Artenverschiebung 

Standort und 

Standortfaktor für 

Pflanzen; Le-

bensmedium für 

Bodenlebewesen 

Standortfaktor für 

Pflanzen und Tiere 

(Oberflächenge-

wässer) 

-  

Grundstruktur für 

unterschiedliche Bi-

otope; als vernet-

zendes Element von 

Lebensräumen 

- 

Land-

schafts-

bild 

Veränderung durch Be-

bauung und Nutzungs-

änderung 

Bodenrelief als 

charakteristi-

sches Land-

schaftselement 

Oberflächenge-

wässer als Cha-

rakteristikum und 

Eigenart 

- 

Vegetation und Arten-

reichtum als charakteristi-

sches Landschaftselement 

 

Kulturgüter als Cha-

rakteristikum und Ei-

genart 

Kultur-

/Sachgü-

ter 

Substanzschädigung 

und Zerstörungsgefahr 
- 

Substanzschädi-

gung 

Luftqualität als Einfluss-

faktor auf die Substanz 
Substanzschädigung -  
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4.9 Zusammenfassende Darstellung potentieller Umweltauswirkungen 

Tabelle 3: Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die Schutzgüter 

Umweltbelang Einschätzung der Umweltauswirkung Beeinträchtigung 

Mensch Der bestehende Acker hat bereits jetzt einen sehr gerin-
gen Wert für die Naherholung. Vom Vorhaben gehen 
keine negativen Einflüsse für das Schutzgut Mensch 
aus. 

gering 

Boden/Fläche Durch Bebauung und Versiegelung gehen die Boden-
funktionen weitgehend verloren. 

hoch 

Grundwasser Durch Bebauung und Versiegelung wird das Grundwas-
ser durch verlangsamte Versickerungsraten beeinflusst. 

gering 

Oberflächenge-
wässer 

Oberflächengewässer werden vom Vorhaben nicht be-
einträchtigt. 

keine 

Luft/Klima Durch das Vorhaben verringern sich die Frischluftent-
stehungsgebiete geringfügig. Das Lokalklima wird auf-
grund der kleinflächigen Planung kaum beeinflusst. 

gering 

Pflanzen und 
Tiere/Biologi-
sche Vielfalt 

Der ökologisch wenig wertvolle Acker verliert durch Ver-
sieglung und Bebauung nochmals an Wertigkeit. Durch 
interne Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen 
werden jedoch neue Biotope geschaffen.  

mittel bis hoch 

Landschaft Das Landschaftsbild verschlechtert sich durch die Be-
bauung nur geringfügig.   

gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

Im Plangebiet und dessen Umgebung sind keine Kultur- 
und Sachgüter vorhanden. 

keine 

 

Im Gesamten haben die Schutzgüter aus landschaftsökologischer Sicht eine geringe 

bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben. 
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5 Beschreibung des Vorhabens und der umweltrelevanten Wirkfak-

toren 

5.1 Beschreibung des Vorhabens 

Der Geltungsbereich der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets „Himmel-

reich III“ hat eine Flächengröße von 1,5 ha. Der Geltungsbereich umfasst die 

Flurstücke 205/1 (teilw.) und 206/1. Dieser überschneidet sich im Übergangs-

bereich mit dem bestehenden B-Plan „Himmelreich III“ (Abbildung 5). Die Flä-

che ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan vom 22.09.2001 als geplante 

gewerbliche Baufläche dargestellt (Abbildung 3).  

 

Es soll ein Bebauungsplan zur Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets 

„Himmelreich III“ erstellt werden um zusätzliche Gewerbeflächen im Stadtkreis 

Stockach zu schaffen.  

Das Plangebiet wird über das bestehende Gewerbegebiet von Süden her er-

schlossen und mit neuen Gewerbebetrieben bebaut. Tankstellen und Sportan-

lagen sind nicht zulässig, Wohnungen  nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen. Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtbedeutsamen Warensortimenten 

sind nicht zulässig um eine Beeinträchtigung des Einzelhandels in der Innen-

stadt zu vermeiden. Die angestrebte bauliche Dichte entspricht mit einer GRZ 

von 0,8 dem des bestehenden Gewerbegebiet "Himmelreich III". 

Der Bebauungsplan dient der Bereitstellung von Flächen für die wirtschaftliche 

Entwicklung der Region. Durch den Bebauungsplan werden die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen dafür geschaffen. 

 

5.2 Umweltrelevante Wirkfaktoren 

Die geplante Bebauung zieht umweltrelevante Auswirkungen nach sich. 

Dabei wird unterschieden zwischen: 

 baubedingten Umweltauswirkungen: 

Auswirkungen, die während der Bauphase entstehen, 

 anlagebedingten Umweltauswirkungen: 

Auswirkungen, die durch die Existenz der Bauwerke selbst entstehen 

sowie 

 betriebsbedingten Umweltauswirkungen: 

Auswirkungen, die durch die Nutzungen im Plangebiet entstehen. 

Die Ermittlung der umweltrelevanten Wirkfaktoren erfolgt qualitativ.  
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5.3 Nutzung natürlicher Ressourcen 

Flächenverlust / Versiegelung  

Der Bebauungsplan “Himmelreich III“ sieht die Festsetzungen im Gewerbege-

biet mit einer GRZ von 0,80 vor. Die anrechenbare Neuversiegelung beträgt 

max. 1,12 ha. 

Durch die Versiegelung gehen diese Flächen mit ihren Funktionen für die 

Schutzgüter, Boden, Wasser, Pflanzen u. Tiere und Landschaftsbild dauerhaft 

verloren. Auf teilversiegelten Flächen werden sie beeinträchtigt, Landschafts- 

und Ortsbild werden verändert.  

Während der Bauphase können noch weitere Flächen für die Lagerung von 

Baumaterialien beeinträchtigt werden. Durch die Verwendung von Flächen als 

Lager, welche nach Umsetzung der Planung versiegelt werden, können die 

negativen Beeinträchtigungen in der Bauphase minimal gehalten werden. In 

der Betriebsphase werden versiegelte Flächen jedoch dauerhaft in Anspruch 

genommen. 

 

Boden/Wasser 

Die Bebauung des Geltungsbereiches ist mit Bodenauf- und -abtrag verbun-

den. Bodenauf- und -abträge beeinträchtigen die Funktionen des Boden- und 

Wasserhaushaltes. Bei Einhaltung der Bauvorschriften sind während der Bau-

phase keine nennenswerten Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Aufgrund der anlagenbedingten Versiegelung in der Betriebsphase werden ins-

besondere die Bodenfunktionen dauerhaft eingeschränkt. Diese Bodenver-

luste müssen durch externe Maßnahmen ausgeglichen werden, was auch 

schutzgutübergreifend geschehen kann. 

Durch die Bebauung und Versiegelung wird insbesondere der (Grund-)Was-

serhaushalt verändert. Da es sich im Plangebiet um einen Grundwassergering-

leiter handelt, ist jedoch nur eine geringe Beeinträchtigung für den Grundwas-

serhaushalt und die -neubildung anzunehmen (vgl. Kap. 4.3).  

 

Tiere/Pflanzen/Biologische Vielfalt 

Die landwirtschaftliche Fläche wird durch die Bebauung und Versiegelung dau-

erhaft beeinträchtigt. Durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnehmen wer-

den die Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere/Pflanzen/Biologische Viel-

falt weitgehend minimiert.  

Während der Bauphase ist durch die Befahrung mit Baumaschinen, mit Beein-

trächtigungen für die Fauna zu rechnen. Der hohe anlagebedingte Versiege-

lungsgrad wird durch geeignete Maßnahmen reduziert und an festgelegten 

Stellen wird die Natur aufgewertet. Somit können durch interne Aufwertungen 

die negativen betriebs- und anlagebedingten Beeinträchtigungen der Flora und 

Fauna vollständig kompensiert werden.  
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Insgesamt ergibt sich eine leichte Verschlechterung für Pflanzen-, Tierwelt und 

die Biologische Vielfalt in der Betriebsphase, die durch externe Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeglichen werden (Kap. 8). 

 

5.4 Lärmemissionen 

Baubetrieb 

Während des Baubetriebs entstehen durch Baustellenbetrieb und -verkehr für 

die Dauer der Bauphase Lärmemissionen.  

 

Kfz-Verkehr 

Durch die bauliche Erweiterung des Gewerbegebiets ist gegenüber dem Ist-

Zustand betriebsbedingt mit einer leichten Erhöhung des Verkehrs zu rechnen. 

Betriebsbedingt ist auch mit einem erhöhten Lärmpegel, insbesondere wäh-

rend den Arbeitszeiten, durch die Gewerbebetriebe zu rechnen.  

 

5.5 Schadstoffimmissionen 

Während der Bauphase werden durch den Baustellenbetrieb vermehrt Abgase 

und Staub freigesetzt. Im Geltungsbereich und in der Umgebung können Fahr-

zeuge und Gebäude Schadstoffimmissionen verursachen. 

Es besteht außerdem die Gefahr von Schadstoffimmissionen durch den un-

sachgemäßen Umgang mit Stoffen, was hauptsächlich während der Bauzeit 

relevant sein wird. 

Nach Fertigstellung der Gewerbebetriebe ist bei Einhaltung der Betriebsvor-

schriften nicht mit erhöhten Schadstoffimmissionen zu rechnen. 

 

5.6 Licht-/Wärmeimissionen 

Die von dem Geltungsbereich zusätzlich durch die Bebauung ausgehenden 

Lichtemissionen (Straßen- und Gebäudebeleuchtung) sind betriebsbedingt ge-

geben, jedoch unter Verwendung angepasster und insektenfreundlicher Be-

leuchtung vernachlässigbar. 

Versiegelte Flächen weisen eine erhöhte Wärmeemission auf, da sich solche 

Flächen bei Sonneneinstrahlung schneller aufwärmen wie vegetationsbestan-

dene Bereiche. Durch die Beheizung von Gebäuden und bei wärmeemittieren-

den Verarbeitungsprozessen wird ebenfalls Abwärme in die Umwelt abgege-

ben. 

 

5.7 Abfälle, Abwässer 

Der durch die Baumaßnahmen anfallende Abfall sowie nicht am Standort wie-

der verwertbares Bodenmaterial, wird getrennt erfasst und entsprechend den 

gesetzlichen Regelwerken dem jeweiligen Entsorgungsweg zugeführt.  
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In einem Gewerbebetrieb können je nach Branche in der Betriebsphase auch 

größere Mengen an Abfällen und Abwässer entstehen. Bei Anwendung der 

geltenden Vorschriften in der Gesetzgebung wirkt sich dies nicht negativ auf 

die Umwelt oder andere Schutzgüter aus.  

Durch das gut ausgebaute und funktionierende Müllabfuhrnetz in Deutschland, 

ist ein regelmäßiger Abtransport der haushaltsüblichen Abfallmengen gesi-

chert. Auch das Recycling ist durch eine vorgegebene Mülltrennung im höchst 

möglichen Maß gegeben. 

 

5.8 Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

In der Bauphase ist mit den verwendeten Betriebsstoffen wie Schmieröl und 

Benzin für die Baumaschinen verantwortungsvoll umzugehen. Beim Bau der 

Gewerbebetriebe werden keine gefährlichen Stoffe für die menschliche Ge-

sundheit in großen Mengen verbaut. Damit ist das Gefahrenpotential gering. 

Nach Fertigstellung des Gewerbebetriebs ist bei Einhaltung der Betriebsvor-

schriften nicht mit einem erhöhten Risiko für die menschliche Gesundheit und 

der Umwelt zu rechnen. 

Das Plangebiet liegt weder in einem Überschwemmungsgebiet noch in einem 

anderen katastrophenträchtigen Gebiet. Aufgrund der Ausweisung des Plan-

gebiets als Gewerbegebiet erhöht sich das Verkehrsaufkommen im Vergleich 

zur jetzigen brachgefallenen Plangebiet. 

 

5.9 Klima/Klimawandel 

Die Bauphase belastet das lokale Klima minimal durch den erhöhten Bauver-

kehr temporär. Aufgrund der kleinräumigen Planung sind die anlagenbedingten 

klimatischen Auswirkungen vernachlässigbar. Das Planvorhaben hat auf die 

globalen klimatischen Veränderungen keinen messbaren Einfluss. Umgekehrt 

sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die zukünftige Bebauung als 

nicht erheblich anzusehen. 
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6 Maßnahmenkonzept 

§ 15 BNatSchG und § 1 BauGB: 

„Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Der Verursacher ist verpflichtet, 

unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-

zen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und 

sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger 

Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-

derhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem be-

troffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-

schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.“ 

Negativen Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaft sind durch die Um-

setzung geeigneter Maßnahmen zu vermeiden, zu minimieren bzw. zu kom-

pensieren. 

 

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Unter Vermeidung (V) sind alle Handlungen zu verstehen, die darauf abzielen, 

Beeinträchtigungen überhaupt nicht entstehen zu lassen (LANA, 1996). Die 

Pflicht, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen, ist bei jedem eingriffs-

relevanten Vorhaben bzw. bei jeder eingriffsrelevanten Maßnahme und Hand-

lung zu berücksichtigen. 

 

V 1  Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall 

Maßnahme: 

 Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den an-

erkannten Regeln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie 

regelmäßige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigun-

gen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung 

von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlägigen Fachnormen. 

Begründung: 

 Schutz von Boden und Grundwasser 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
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V 2 Einhaltung eines Waldabstandes von 15 Meter 

Maßnahme: 

 Freihaltung einer 15 m breiten Abstandsfläche von baulichen Anlagen 

zum Wald hin (Nach Absprache mit der Forstverwaltung kann der ge-

setzliche Waldabstand von 30 m auf 15 m reduziert werden.) 

Begründung 

 Sicherung von Menschen und Gebäuden vor umfallenden Bäumen, 

Schutz des Waldes vor Beschädigung. 

Festsetzung: nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

V3 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 

Maßnahme: 

 Die Bauabwicklung (z.B. Baustelleneinrichtung, Zwischenlager) sollte 

ausschließlich von bereits überbauten, versiegelten Flächen oder aber 

von Flächen, die im Zuge der späteren Überbauung sowieso in An-

spruch genommen werden, erfolgen. 

Begründung: 

 Nachhaltige Nutzung der Ressourcen Fläche, Boden, Wasser, Klima, 

Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild 

Festsetzung: nach § 1a BauGB 

 

V4  Umgang mit dem Grundwasser  

Maßnahme: 

 Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (ge-

sättigter Bereich), so ist dieser Aufschluss nach § 49 Abs. 2 und 3 Was-

serhaushaltsgesetz für Baden-Württemberg (WHG) in Verbindung mit § 

43 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) unverzüglich 

beim Landratsamt Konstanz – Amt für Wasser- und Bodenschutz – an-

zuzeigen.  

Begründung: 

 Schutz vor Verunreinigung des Grundwassers 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 
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6.2 Maßnahmen zur Minimierung von Beeinträchtigungen 

Definition: Unter Minimierung sind alle Handlungen zu verstehen, die darauf 

abzielen [...] ein Vorhaben planerisch und technisch so zu optimieren, dass die 

möglichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben weitestgehend minimiert 

werden. Die teilweise Vermeidung von Beeinträchtigungen wird auch als Mini-

mierung bezeichnet (LANA, 1996). 

 

M 1  Schutz des Oberbodens 

Maßnahme: 

 Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung (siehe BodSchG BW §§ 

1-4). Lagerung von Oberboden in Mieten von höchstens einem Meter 

Höhe, bei Lagerung länger als einem Jahr ist eine fachgerechte Zwi-

schenbegrünung einzusäen. Die DIN 18915 ist anzuwenden. 

Begründung: 

 Weitgehender Erhalt der Bodenfunktionen, Schutz vor Erosion und Ver-

unkrautung 

Festsetzung: nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M2  Verwendung offenporiger Beläge 

Maßnahme: 

 Unbelastete Parkplätze, Hofflächen, Fuß- und Wirtschaftswege sind mit 

offenporigen Belägen auszuführen; Geeignete Beläge sind: Schotterra-

sen, wassergebundene Decken, Rasenpflaster. 

Begründung: 

 Reduktion des Oberflächenabflusses, Vergleichsweise geringere Belas-

tung der Bodenfunktionen. Die Flächen werden entsprechend als zu 

50% versiegelt berücksichtigt. 

Festsetzung: § 74 Abs.3 Nr.2 LBO 

 

M 3  Verwendung insektenschonender Beleuchtung 

Maßnahme: 

 Zur Außenbeleuchtung sind insektenschonende, warmweiße LEDs in 

gekofferten Leuchten (oder andere insektenverträgliche Leuchtmittel) zu 

verwenden. Die Beleuchtung soll nach unten konzentriert werden und 

möglichst wenig Streulicht erzeugen. Eine Abstrahlung in die nicht be-

baute Umgebung des Plangebiets muss vermieden werden, um eine 

Anlockung von Insekten zu vermeiden. Der Leuchtentyp ist geschlossen 
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auszugestalten. Private Lampen sollten in den Nachtstunden abge-

schaltet werden, soweit es aus Sicherheits- und betriebstechnischen 

Gründen möglich ist. 

 Dimmung des Beleuchtungsniveaus zwischen 23.00 und 05.00 Uhr 

Begründung 

 Minimierung der Verluste von nachtaktiven Insekten aus den angren-

zenden Waldflächen durch Flug zu den Leuchtquellen, Minimierung der 

Lichtemissionen in das nächtliche Landschaftsbild 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M 4  Dachbegrünung 

Maßnahme: 

 Empfehlung: Extensive Dachbegrünung auf Dächern mit einer Neigung 

< 10° mit einer Substratstärke von mindestens 8 cm Stärke; z. B. Gara-

gen, Carports. 

Begründung: 

 Verringerung des Oberflächenabflusses 

 Verbesserung des Kleinklimas 

 Optische Aufwertung 

Festsetzung: Empfehlung 

 

M 5  Anlegen eines mehrstufigen Waldrands 

Maßnahme: 

 Auf dem 15 m breiten, dem Naturschutz vorbehaltenen Streifen zwi-

schen der Baugrenze und der nordöstlichen Plangebietsgrenzen ist ein 

strukturreicher, mehrstufiger Waldrand inkl. Saummantel zu etablieren. 

Die Details zur Maßnahmenumsetzung sind in Kap. 7.3 zu finden. 

Begründung: 

 Ausgleich für entfallende Lebensraumfunktionen 

 Lebensraum und Habitat-Vernetzungsfunktion für Tiere 

 Einbindung des Plangebietes in die Landschaft 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M 6  Begrünung von öffentlichen und privaten Grünflächen 

Maßnahme: 

 Alle im B-Plan festgeschriebenen Grünflächen sind naturnah mit stand-

ortgerechten heimischen Pflanzen und artenreichen Wiesenmischungen 

zu gestalten und zu pflegen. Die Flächen sind 2x jährlich zu mähen und 
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dauerhaft zu erhalten, der anfallende Grasschnitt ist abzufahren. Auf 

Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. Auf öffentlichen 

Grünflächen wird empfohlen, zusätzlich groß- oder mittelkronige Bäume 

zu pflanzen (mind. StU 14-16) (siehe Pflanzliste im Anhang). 

Begründung 

 Ausgleich für entfallende Lebensraumfunktionen 

 Lebensraum und Habitat- Vernetzungsfunktion für Tiere 

 Einbindung des Plangebietes in die Landschaft 

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M 7  Pflanzung von Baumreihen 

Maßnahme: 

 Empfehlung: Entlang der der Zufahrt ins Plangebiet sollten Baumreihen 

aus großkronigen standortheimischen Laubbäumen angepflanzt wer-

den (Pflanzliste im Anhang). Die Qualität der Bäume sollte dabei min-

destens Hochstämme, 3xv, Stammumfang 18 - 20 cm betragen. Die 

Bäume sind in einem Abstand von ca. 10 m voneinander und zu pflan-

zen, mittels Dreipflock zu befestigen und bei Ausfall gleichwertig zu er-

setzen. Die zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im Anhang zu 

entnehmen. 

Begründung: 

 Optische Aufwertung des Wohngebietes und des Straßenraumes, Ein-

bindung in die umgebende Landschaft. 

 Kleinklimatisch ausgleichende Wirkung, Staubfilterung 

 Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

Festsetzung: Empfehlung 
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7 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz  

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erfolgt nach der Ökokonto-Verordnung vom 19. 

Dezember 2010 (ÖKVO). Hierbei sind die Bewertungen der Schutzgüter 

„Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt“, „Boden“, „Wasser“, „Klima und Luft“ 

sowie „Landschaftsbild“ maßgeblich. Der Kompensationsbedarf in Ökopunkten 

wird jeweils ermittelt, addiert und funktionsübergreifend kompensiert. 

 

Im südlichen Bereich des Plangebiets gibt es eine Überschneidung von Flä-

chen (ca. 0,15 ha) die bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 

„Himmelreich II“ beplant, einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und einer ent-

sprechenden Kompensation unterzogen wurden. Diese Anschlussbereiche 

wurden in der hier erstellten  Eingriffs-/Ausgleichsbilanz daher nicht erneut bi-

lanziert, sondern lediglich die tatsächliche Erweiterung von ca. 1,35 ha (vgl. 

Abbildung 5). 

 

7.1 Artenschutzrechtliche Belange   

Avifauna 

Zur Einschätzung der Avifauna wurden im Bereich des Plangebiets fünf Rele-

vanzbegehungen von dem Artenspezialist Manfred Sindt im Jahr 2019 durch-

geführt (25.03., 24.04., 07.05., 24.05. und 27.06.). Bei den Begehungen wur-

den sowohl die vorhandenen Arten als auch die Habitatstrukturen aufgenom-

men.  

 

Das Plangebiet ist ein Intensivacker ohne jeglichen Gehölzbewuchs oder an-

dere potentiellen Höhlenstrukturen. Somit sind für Baum- und Höhlenbrüter 

keine Fortpflanzungshabitate vorhanden. 

Die meisten Vögel der offenen Flur (wie z.B. die Feldlerche & Kiebitz) halten 

zu Vertikalstrukturen einen Sicherheitsabstand von mindestens 100 m ein. Alle 

Bereiche des Plangebiets liegen jedoch in unmittelbarer Nähe zu Hochwald 

oder zu bestehender Bebauung. Daher bietet das Plangebiet auch für diese 

Vogelgruppe keine geeigneten Bruthabitate. Der Acker bietet aufgrund der in-

tensiven Bewirtschaftung und daraus resultierenden geringen Artenausstat-

tung auch als Nahrungshabitat nur eine sehr geringe Eignung.  

Lediglich einmal wurde eine Schafstelze, die vermutlich auf dem Durchzug war, 

auf dem Acker des Plangebiets gesichtet. Ansonsten wurden alle Individuen 

der in Tabelle 4 gelisteten Vogelarten ausschließlich im oder unmittelbar am 

angrenzenden Wald oder bei anderen Gehölzstrukturen im weiteren Umfeld 

des Plangebiets beobachtet. 

Wie die Ergebnisse der Begehung bestätigen, ist innerhalb des Plangebiets 

nicht damit zu rechnen, streng geschützte Vogelarten zu finden. 
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Der an das Plangebiet angrenzende bewaldete Steilhang hinunter zur Meßkir-

cher Straße ist dagegen recht artenreich. Der Wald bietet mit seinem Baumbe-

stand aus überwiegend Eichen, Eschen und einigen Buchen und Fichten ein 

wertvolles Habitat für Vögel des Waldes und für Höhlenbrüter. So wurden am 

Waldrand u.a. mehrere Brutpaare der Goldammer (Emberiza citrinella) gefun-

den. Vermutlich brütet auch der Rotmilan (Milvus milvus) in der weiteren Um-

gebung des Plangebiets im Wald. Als weitere Arten wurden im und am Wald-

rand u.a. auch Grünspechts (Picus viridis), Sommergoldhähnchen (Regulus ig-

nicapilla), Kleiber (Sitta europaea) und Feldsperling (Passer montanus) gefun-

den. 

 

Die einzigen beiden streng geschützten Vogelarten, die gefunden wurden, sind 

der Rotmilan und der Grünspecht. Da der Wald beim Planvorhaben nicht er-

heblich beeinträchtig wird und bei der Planung ein Pufferabstand von 15 m zum 

Wald eingehalten wird, ist nicht mit einer erheblichen Betroffenheit von streng 

geschützte Vogelarten durch das Vorhaben zu rechnen. Die vollständigen Kar-

tierergebnisse sind in Tabelle 4 dargestellt.  

 
Tabelle 4: Avifauna im Plangebiet und der näheren Umgebung 

Art Deutscher 
Name 

Vorkom-
men im 
Gebiet 

Häu
fig-
keit 

Verant-
wor-
tung 
BW 

RL 
BW 

RL 
D 

Schutz-
status 
nach 

BNatSchG 

Richtlinien und 
Verordnungen 

      
bes. 
ge-
sch. 

str. 
 ge-
sch. 

EG-
VO 

Anh. 

VS-
RL 

Art. 1 

BArt
Sch
V 

            

Carduelis 
cannabina 

Bluthänf-
ling 

NG mh   2 V b     x   

Carduelis 
carduelis 

Stieglitz NG h ! *   b     x   

Carduelis 
chloris 

Grünling 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Certhia 
brachyda-
ctyla 

Garten-
baumläufer 

BV Wald-
rand 

h   *   b     x   

Columba 
palumbus 

Ringel-
taube 

NG, BV 
Waldrand 

sh   *   b     x   

Corvus 
corone 

Raben-
krähe 

NG, BV 
Waldrand 

h ! *   b     x   

Dendroco-
pos major 

Buntspecht 
BV Wald-
rand 

h (!) *   b     x   

Emberiza 
citrinella 

Goldam-
mer 

BV Wald-
rand, He-
cken und  
Weide 

h ! V   b     x   

Erithacus 
rubecula 

Rotkehl-
chen 

BV Wald-
rand 

sh   *   b     x   

Fringilla 
coelebs 

Buchfink 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Garrulus 
glandarius 

Eichelhä-
her 

NG h ! *   b     x   
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Art Deutscher 
Name 

Vorkom-
men im 
Gebiet 

Häu
fig-
keit 

Verant-
wor-
tung 
BW 

RL 
BW 

RL 
D 

Schutz-
status 
nach 

BNatSchG 

Richtlinien und 
Verordnungen 

       bes. 
ge-
sch. 

str. 
 ge-
sch. 

EG-
VO 

Anh. 

VS-
RL 

Art. 1 

BArt
Sch
V 

Milvus 
milvus 

Rotmilan 
BV Wald-
rand 

mh   *   b s A x   

Motacilla 
alba 

Bachstelze NG h ! *   b     x   

Motacilla 
flava 

Wiesen-
Schafstelze 

DZ mh ! V  b   x  

Parus ater 
Tannen-
meise 

BV Wald-
rand 

sh !     b     x   

Parus 
caeruleus 

Blaumeise 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Parus ma-
jor 

Kohlmeise 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Parus 
palustris 

Sumpf-
meise 

BV Weide, 
Rand 

h ! *   b     x   

Passer 
montanus 

Feldsper-
ling 

NG h (!) V V b     x   

Phoenicu-
rus 
ochruros 

Hausrot-
schwanz 

BV Indust-
riegebiet 

sh ! *   b     x   

Phyllosco-
pus col-
lybita 

Zilpzalp 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Picus viri-
dis 

Grün-
specht  

BV Ab-
hang 

mh ! *   b s   x s 

Regulus 
ignicapilla 

Sommer-
goldhähn-
chen 

BV Wald-
rand 

sh !! *   b     x   

Sitta euro-
paea 

Kleiber 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Sturnus 
vulgaris 

Star 
BV Weide, 
Waldrand 

sh !     b     x   

Sylvia atri-
capilla 

Mönchs-
grasmücke 

BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Troglody-
tes tro-
glodytes 

Zaunkönig 
BV Wald-
rand 

sh   *   b     x   

Turdus 
merula 

Amsel 
BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   

Turdus 
philome-
los 

Singdros-
sel 

BV Wald-
rand 

sh ! *   b     x   
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Erklärung zu Tabelle 4  
Vorkommen 
im Gebiet 

BV = Brutvogel 
NG = nahrungsgast 
DZ = Durchzügler 

 

Verantwor-
tung BW 

!!   = in besonders hohem Maß 
!    = in hohem Maße 
(!) = in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich 

Häufigkeit mh = mäßig häufig 
h    = häufig 
sh  = sehr häufig 

 

RL BW 0 = erloschen oder verschollen 
1 = vom Erlöschen bedroht 
2 = stark gefährdet 
3 = gefährdet 

R = extrem selten 
i   = gefährdete wandernde Art 
V  = Vorwarnliste 
D  = Daten defizitär 
*   = nicht gefährdet 

 

Fledermäuse 

Zur Einschätzung von potentiellen Fledermausvorkommen wurden im Jahr 

2019 im Plangebiet zwei abendliche Begehungen vom Artenexperten Manfred 

Sindt bei milder, trockener Witterung durchgeführt. Die Fledermauskartierungen 

fanden am 25.06.2019 und am 06.07.2019, jeweils von 20:15 Uhr bis 01:30 Uhr 

des folgenden Tages statt. 

Zur Artbestimmung wurden während den Kartierungen mit zwei, bzw. vier Fle-

dermausdetektoren im Gebiet (Elekon-Bat-Logger M) Aufnahmen gemacht. Die 

aufgenommenen Lautaufnahmen wurden anschließend am Computer mit der 

Analysesoftware Elekon-Bat-Explorer ausgewertet, um die Arten zu bestimmen. 

 

Bei den beiden Fledermauserfassungen wurden bis zu 5 Fledermausarten kar-

tiert (Tabelle 5). Da sich die Rufeigenschaften von Rauhaut- und Weißrandfle-

dermaus stark ähneln, ist eine Unterscheidung mittels Detektor bei diesen bei-

den Arten nicht möglich. Gleiches gilt für die nyctaloide Arten (Zweifarbenfle-

dermaus, Kleiner Abendsegler und Breitflügelfledermaus) 

 

Bei der ersten Erfassung wurden 181 Sequenzen, bei der zweiten Erfassung 

nur 34 Sequenzen aufgezeichnet. Je Sequenz können mehrere Rufe und Indi-

viduen, aber auch mehrere Arten erfasst sein.  

Besonders bei der ersten Kartierung wurden sehr viele Fledermausfrequenzen 

erfasst. Die folgende Auswertung ergab:  

Von 359 Aufnahmen blieben 181 von Fledermäusen übrig. 64 stammten von 

Zwergfledermäusen, 45 von Breitflügel-Fledermäusen und neun von Rauhhaut-

/ Weißrandfledermäusen. Zwei Aufnahmen von Myotisarten stammten wahr-

scheinlich von der Wasserfledermaus. 

Über 60 weitere Rufe sind einer nyctaloiden Art zuzuschreiben. Die Rufe klingen 

zwar ähnlich einer Breitflügel-Fledermaus, sind aber von der Frequenz etwas 

zu tief für diese. Die Rufe entsprechen eher dem Kleinen Abendsegler oder der 

Zweifarbfledermaus, so dass diese beiden Arten nicht ausgeschlossen werden 

können.  
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Bei über 180 Aufnahmen in knapp 3,5 Stunden bedeutet dies fast ein Überflug 

pro Minute, was als hoch einzuschätzen ist. 

 

Bei der zweiten Begehung am 06.07.2019 wurden dagegen deutlich weniger 

Sequenzen von Fledermäusen aufgenommen. Ein Großteil der aufgenommen 

Frequenzen stellte sich als Störgeräusche von anderen Tieren (v.a. großes 

Heupferd) oder möglicherweise von Geräuschen aus dem Gewerbebetrieb. So 

blieben am Schluss lediglich 34 Aufnahmen übrig, die von Fledermäusen 

stammten (24 Zwergfledermäuse und 10 Rauhaut-/ Weißrandfledermäuse). 

 

Als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind alle erfassten Fledermausar-

ten nach BNatSchG streng geschützt. Die Breitflügelfledermaus und der Kleine 

Abendsegler sind gemäß roter Liste Baden-Württembergs stark gefährdet (Sta-

tus 2), die Zwergfledermaus  und Wasserfledermaus gefährdet (Status 3). Die 

Rauhautfledermaus und Zweifarbfledermaus sind gefährdete wandernde Tier-

arten (Status i), bei der Weißrandfedermaus ist die Datenlage ungenügend (Sta-

tus D) (Tabelle 5). Eine Ausführliche Liste der erfassten Rufsequenzen der Fle-

dermaus-Detektorerfassungen ist in Tabelle 12 im Anhang zu finden. 

 

Rufsequenzen von Fledermaus-Individuen konnten im gesamte Untersu-

chungsgebiet gemacht werden, wobei anzumerken ist, dass das Untersu-

chungsgebiet größer war, wie das sonst im hiesigen Dokument beschriebene 

Plangebiet. Die Mehrzahl der Aufnahmen wurde entlang des Waldrands im Os-

ten des Untersuchungsgebiets aufgenommen. Dieser bietet geeignete Quar-

tierstrukturen für Fledermäuse, wie z.B. Baumhöhlen. Aufgrund fehlender 

Baum- oder Höhlenstrukturen im Bereich des Plangebiets sind hier keine Fle-

dermausquartiere vorhanden. Die Freifläche des Plangebiets dient demnach in 

erster Linie als Jagdrevier für die Fledermäuse. 

 

Das festgestellte hohe Aufkommen an nahrungssuchenden Fledermäusen bei 

der ersten Begehung ist vermutlich mit dem Blütenreichtum einer Brachfläche 

im noch unbebauten Gebiet des Gewerbegebiets „Himmelreich III“ zu erklären. 

Die Ruderalflur der Brachfläche lockt mit einem hohen Nektarangebot viele In-

sekten an, die wiederum Hauptnahrung für Fledermäuse sind. Es ist anzuneh-

men, dass die hohe Zahl an nahrungssuchenden Fledermäusen nach einer Be-

bauung der Brachfläche deutlich sinken wird. Die bewirtschafteten Inten-

siväcker des Plangebiets und dessen Umgebung bieten ein vergleichsweise ge-

ringes Nahrungsangebot für Fledermäuse. 

 

Da auch nach der Bebauung des Plangebiets noch ausreichend Freiflächen als 

potentielle Nahrungshabitate für Fledermäuse im nahen Umfeld des Waldes zur 

Verfügung stehen, wird die Fledermauspopulation auf Gebietsebene nicht 

nachhaltig beeinträchtigt. 
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Tabelle 5: Kartierte Fledermausarten im Untersuchungsgebiet, Anzahl der Sequenzen (beide Erfassun-

gen), Status nach Roten Listen und Schutzstatus  (Zeichenerklärung siehe Tabelle 4) 

Art Wissenschaftlich 
Anzahl Se-
quenzen 

RL BW RL D 
BNatSchG 

 Schutz 

nyctaloide Art (Zwei-

farbfledermaus, Klei-

ner Abendsegler o-

der Breitflügelfleder-

maus) 

Vespertilio murinus/ 

Nyctalus leisleri/ Eptesi-

cus serotinus 

61 i/2/2 V/D/G s 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 88 3 * s 

Rauhautfledermaus/ 
Weißrandfledermaus  

Pipistrellus nathusii/kuhlii 19 i/D */* s 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 45 2 G s 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii 2 3 * s 

 

Amphibien und Reptilien 

Während den fünf Relevanzbegehungen für die Avifauna wurden auch parallel 

Amphibien und Reptilien kartiert.  

 

Einschätzung der Habitateignung für Reptilien 

Aufgrund der Strukturarmut und den fehlenden Versteckmöglichkeiten bietet 

das Plangebiet keine geeigneten Habitatmöglichkeiten für Reptilien. 

 

Einschätzung der Habitateignung für Amphibien  

Selbiges gilt auch für Amphibien, da es keine Oberflächengewässer oder 

feuchte Bereiche im oder in der näheren Umgebung des Plangebiets gibt.   

 

Bei keiner der Begehungen (25.03., 24.04., 07.05., 24.05. und 27.06.) konnten 

übereinstimmend mit der Einschätzung der Habitateignung, Amphibien oder 

Reptilien festgestellt werden.  

 

Bei der Umsetzung des Vorhabens sind keine Verstöße gegen die artenschutz-

rechtlichen Verbote des Bundesnaturschutzgesetzes, insbesondere § 44 

BNatSchG, zu erwarten. Erfolgt die Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr ist 

mit keiner Tötung oder Verletzung von Tieren zu rechnen (§ 44 Abs.1 Nr.1 

BNatSchG) und eine erhebliche Störung streng geschützter Arten während 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

kann ausgeschlossen werden (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) sowie eine damit 

verbundene Verschlechterung des Erhaltungszustandes lokaler Populationen. 

Ferner ist durch das Fehlen von Brut- und Laichmöglichkeiten, Wochenstuben 

oder ähnlichen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 

besonders geschützten Arten der Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 

Abs.1 Nr. 3 BNatSchG auszuschließen.  
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7.2 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Das Plangebiet birgt im Bestand keine Risiken für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt. Der Acker ist diesbezüglich als neutral zu 

bewerten. Aufgrund der schlechten Zugänglichkeit und der beststehenden Vor-

belastung durch Straßenlärm und das bestehende Gewerbegebiet ist auch die 

Erholungsfunktion des Plangebiets minimal. 

Bei Einhaltung der Bau- und Sicherheitsvorschriften ist auch während des Baus 

und Betriebs keine zusätzliche Beeinträchtigung des Schutzguts Mensch und 

menschliche Gesundheit zu erwarten.  

 

7.3 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Bestand 

Das gesamte Plangebiet wird im Bestand als Biotoptyp „Acker mit fragmenta-

rischer Unkrautvegetation“ bewertet (Tabelle 6). Auf dem Acker wurde 2018 

noch Mais angepflanzt. Auch eine Festmistdüngung ist noch erkennbar. Der 

Acker wurde in 2019 nicht bewirtschaftet. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 

dieses Gebiet aufgrund der Nutzung als Intensivacker als wenig wertvoll anzu-

sehen (Abbildung 8). 

Tabelle 6: Bilanzierung des Schutzguts Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt im Bestand 

Biotop Nr. Biotoptyp 
Ökopunkte 
pro m² / pro 

Baum 
Fläche in m² 

Öko-
punkte 

Bestand         

37.11 
Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation 

4 13.582 54.328 

Gesamt     13.582 54.328 

 

Planung 

Durch die beiden Baufenster und die Zufahrtsstraße wird eine Fläche von etwa 

1,12 ha vollständig versiegelt (Biotoptypen: von Bauwerken bestandene Flä-

che, völlig versiegelte Straße oder Platz). 

Mit der Bebauung und Versiegelung geht ein Verlust von Habitaten und poten-

tiellen Lebensräumen einher. Um diesen Verlust zu kompensieren werden fol-

gende Maßnahmen durchgeführt (Abbildung 9): 

 

Anlegen eines mehrstufigen Waldrands (M5) 

Im Waldrand stehen bis zu 25 m hohe Eichen und Eschen, die Eschen zeigen 

deutliche Symptome des Eschentriebsterbens. Die Äste der Eichen ragen bis 

in die öffentliche Grünfläche. Der Waldrand am Oberhang des Steilhanges mit 

den Eichen und Hainbucen ist standortsgerecht und sturmstabil, die 
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Hauptwindrichtung ist West bis Südwest. Vor Beginn der Erschließungs- und 

Bauarbeiten empfiehlt es sich, die Eschen zu entnehmen und eine 

Waldrandpflege durchzuführen (Hinweis der Forstverwaltung LRA Konstanz 

vom 12.06.2019). 

Auf der 15 m breiten, an den Wald anschließenden Freifläche soll ein struktur-

reicher, mehrstufiger und waldwirtschaftlich nicht genutzter Waldmantel entwi-

ckelt werden. Dadurch wird ein wertvolles Verbundbiotop zwischen Wald und 

Offenland geschaffen. Hierzu werden mehrerer Reihen gebietsheimische 

Sträucher angepflanzt und ein vorgelagerter Blühsaum aus Hochstauden an-

gesät. 

Für die Pflanzung sind autochthone, nieder- bis mittelwüchsige Gehölze der 

Straucharten aus der Pflanzliste im Anhang zu verwenden. Zusätzlich kann 

man sich an den Arten im Leitfaden „Gebietsheimische Gehölze in Baden-

Württemberg“ (2002) der Landesanstalt für Umwelt orientieren. 

Die Sträucher werden in drei bis vier Reihen entlang des bestehenden Wald-

rands mit einem Abstand von 1,2 – 1,5 m auf etwa 10 m Breite des Streifens 

gepflanzt. Die jungen Gehölzpflanzen sind in den ersten Jahren ausreichend 

vor Wildverbiss zu schützen und zu wässern. Der Waldrand wird bei der Be-

wertung als Biotoptyp „Gebüsch mittlerer Standorte“ bewertet. 

Die übrige Fläche wird eine Blühmischung aus zertifiziertem autochthonem 

Saatgut eingesät und fortan einschürig gemäht. Eine Dünung ist nicht zulässig. 

 

Begrünung von öffentlichen und privaten Grünflächen (M6) 

Auf den im B-Plan festgeschriebenen Grünflächen ist standortgerechtes (au-

tochthones) Wiesensaatgut (Fettwiese mittlerer Standorte) mit mindestens 50  

% Kräuteranteil auszusäen und entsprechend zu entwickeln. Die Flächen sind 

2x jährlich zu mähen und dauerhaft zu erhalten, der anfallende Grasschnitt ist 

abzufahren. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten.  

Tabelle 7: Bilanzierung des Schutzguts Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt bei der Planung 

Biotop Nr. Biotoptyp 
Ökopunkte 
pro m² / pro 

Baum 

Fläche in m² / An-
zahl Bäume 

Öko-
punkte 

Planung         

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 1.521 19.773 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 14 895 12.530 

60.10 
Von Bauwerken bestandene 
Fläche 

1 10.710 10.710 

60.21 
Völlig versiegelte Straße  
oder Platz 

1 456 456 

Gesamt     13.582 43.469 

      Differenz -10.859 
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Durch die Begrünung der nichtbebauten Fläche und dem Gebüsch mittlerer 

Standorte (Waldmantel) wird ein Teil des Eingriffs bereits intern kompensiert. 

Die Bilanzierung des Bestandes mit der Planung für das Schutzgut Pflanzen 

und Tiere ergibt für den Geltungsbereich ein Defizit von 10.859 Ökopunkten 

(Tabelle 7). Um das verbleibende Defizit auszugleichen sind externe Kompen-

sationsmaßnahmen notwendig, die in Kapitel 8.1 näher beschrieben werden. 

 

7.4 Schutzgut Boden 

Bestand 

Für das Schutzgut Boden wurde der Kompensationsbedarf gemäß „Natur-

schutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbewertung, Kompensati-

onsbewertung und Ökokonten“ in Verbindung mit dem Heft 23 der LUBW (2010) 

erstellt. Der Boden hat wie in Kap. 4.3 beschrieben eine Wertigkeit von 3,00 und 

somit eine hohe Bedeutung (Tabelle 8). 

Es liegen keine Verdachtsmomente zu Altlasten im Boden vor.  

 

Planung 

Es wird angenommen, dass das gesamte Baufenster des Plangebiets überbaut 

und vollständig versiegelt wird. In der Bilanzierung wurden bei der Planung so-

wohl die Baufenster, als auch die geplante Straße mit Gehwegen als vollversie-

gelte Fläche angenommen (ca. 1,12 ha). Diese Flächen können nach Versie-

gelung keine Bodenfunktionen mehr übernehmen und werden mit der Wertstufe 

0 bewertet (Tabelle 8). 

 
Tabelle 8: Bilanzierung des Schutzguts Boden Bestand / Planung  

Flurstück Bewertungsklas-
sen 

Wert-
stufe 

Öko-
punkte 
/ m² 

Fläche m² Bilanz-
wert  
Bestand 

Bilanz- 
wert  
Planung 205/1, 

206/1 
NB WA FP Bestand Planung 

Acker (un-
versiegelt) 

3,0 3,0 3,0 3,0 12,00 13.582 
 

0 162.984 
 

0 

Vollversie-
gelt (Bau-
werke 
(60.10), 
Straßen 
und Plätze 
(60.20, 
60.21)) 

0 0 0 0 0 0 11.166 0 0 

Unversie-
gelt (Ge-
büsch, 
Fettwiese, 
Grünflä-
chen) 

3,0 3,0 3,0 3,0 12,00 0 2.416 0 28.992 

Gesamt      13.582 13.582 162.984 28.992 
NB = Natürliche Bodenfruchtbarkeit; WA = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, FP = Filter und Puffer für Schadstoffe 
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Aufgrund der Versiegelung entsteht durch das Vorhaben im Plangebiet beim 

Schutzgut Boden ein Defizit von 133.992 Ökopunkten. 

Um diese Defizit auszugleichen sind zusätzlich externe Kompensationsmaß-

nahmen notwendig, die in Kapitel 8.1 aufgeführt werden. 

 

7.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird hauptsächlich durch Versieglung beeinträchtigt, da 

hierdurch die Grundwasserneubildung verringert wird. 

Das anfallende Niederschlagswasser wird im Plangebiet entsprechend den 

Festsetzungen (Minimierungsmaßnahmen) des Bebauungsplans "Himmel-

reich III" behandelt und ortsnah versickert. Der Eingriff wird dadurch soweit mi-

nimiert bzw. kompensiert, dass kein weiterer Ausgleich erforderlich ist. 

Bei den in der Planung unversiegelten Flächen kann bei einer zusätzlichen Be-

grünung vom Erhalt der Grundwasserneubildung ausgegangen werden.  

 

7.6 Schutzgut Klima und Luft 

Eine Bebauung und Versiegelung der Fläche wird das Mikroklima im Umfeld 

des Plangebiets geringfügig verändern. Aufgrund der geringen Fläche des 

Planvorhabens wird es jedoch keine nachweisbaren Änderungen auf das Klima 

in der Region geben. Im Umfeld verbleiben überdies weiterhin ausgedehnte 

Flächen für die Kaltluftentstehung. Das Baugebiet steht der Kaltluftversorgung 

der naheliegenden Siedlungen nicht entgegen.  

Ein Ausgleich für das Schutzgut Klima ist daher nicht notwendig. 

 

7.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Da die Intensiväcker im Plangebiet keine prägenden Elemente für das Land-

schaftsbild der ländlichen Region Oberschwabens darstellen, hat das Gebiet 

nur eine untergeordnete Bedeutung für das Schutzgut Landschaft- und Ortsbild.  

Die aufgrund der Bebauung entstehende Beeinträchtigung wird durch die fest-

gesetzten Bauvorschriften, den Minimierungsmaßen und der vorgeschriebenen 

Begrünung auf ein nicht erhebliches Maß gemindert. 

 

7.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Da innerhalb des Plangebiets und im nahen Umfeld keine archäologischen Kul-

turdenkmäler und Kulturgüter vorliegen, ist keine Beeinträchtigung des Schutz-

gutes Kultur- und Sachgüter gegenüber dem Vorhaben zu erwarten. 

falls Bodenfunde (Mauern, Knochen o.ä.) bei Erdarbeiten im Planungsbereich 

zu Tage treten ist das Landesdenkmalamt gemäß § 20 DschG (zufällige 

Funde) unverzüglich zu benachrichtigen.  
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7.9 Gesamtbetrachtung  

Nach Umsetzung der internen Minimierungs-, Vermeidungs- und Kompensati-

onsmaßnahmen entsteht innerhalb des Plangebiets ein Defizit von 144.851 

Ökopunkten (Tabelle 9). 

Dieses Defizit wird durch die in Kapitel 8.1 dargestellten externen Maßnahmen 

über das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt vollständig ausge-

glichen. Das Defizit beim Schutzgut Boden wird hierbei schutzgutübergreifend 

ausgeglichen. Gemäß Tabelle 10 (Kapitel 8.1) wird durch die Zuordnungen der 

sechs Ökokontomaßnahmen eine Kompensation von 144.851 Ökopunkten 

erreicht.  

 

Somit gilt der Eingriff durch das Vorhaben als vollständig ausgleichen. Es ist 

kein weiterer Ausgleich notwendig. 

 

Tabelle 9: Gesamtbilanz des Vorhabens (Alle Angaben in Ökopunkten) 

Schutzgut Bestand 
(intern) 

Planung 
(intern) 

Bilanz  
(intern 

Externer 
Ausgleich 

Gesamtbi-
lanz 

Pflanzen und Tiere 54.328 43.469 -10.859 144.851 133.992 

Boden 162.984 28.992 -133.992  -133.992 

Gesamt 217.312 72.461 -144.851 144.851 0 
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8 Maßnahmen zur Kompensation von Beeinträchtigungen 

8.1 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Um das Eingriffsdefizit bei der Planung auszugleichen, werden die folgenden 

Maßnahmen des Ökokontos der Stadt Stockach als Kompensationsmaßnah-

men herangezogen. Die Maßnahmen sind naturschutzfachlich für den hier be-

nötigten Ausgleich geeignet und liegen im naturräumlichen Zusammenhang 

mit dem Eingriff. Alle Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und unterliegen 

einem regelmäßigen Monitoring. 

In Vereinbarung mit Herr Stich vom LRA Konstanz, Amt für Baurecht und Um-

welt, wurde bei der Maßnahmenumsetzung der Kostenansatz gemäß Anlage 

2 Abschnitt 1.3.5 der ÖKVO zur Ökopunkteberechnung angewandt. Ein Euro 

Maßnahmenkosten entsprechen hierbei 4 Ökopunkten. 

 

K1: Ziegenbeweidung im Gewann „Haldenäcker“ bei Raithaslach 

Auf dem Flurstück 996 im Gewann „Haldenäcker“ der Gemarkung Raithaslach 

wurde im Sommer 2017 als Maßnahme eine Ziegenbeweidung eingerichtet. 

Diese Fläche war bereits Bestandteil der Ausgleichsmaßnahme im Zusam-

menhang mit dem bestehenden B-Plan Himmelreich III. Damals wurde hier 

eine Entbuschung durchgeführt. Um die Fläche auch künftig offen zu halten, 

einigten sich die Stadt Stockach und das LRA anschließend auf die Einrichtung 

einer Ziegen- und Schafbeweidung. Über geeignete „Drück“-Beweidung soll si-

chergestellt werden, dass die Ziegen tatsächlich auch den Bewuchs an den 

Böschungen abfressen und diese langfristig offen halten. Besonders Ziegen 

sind hierfür geeignet. 

Die hier anzurechnende Maßnahme umfasst lediglich die Errichtung des festen 

Zauns. Die Beweidung selbst führt Herr Riegel durch, der eine eigene Schaf- 

und Ziegenherde besitzt. 

Die Maßnahmenumsetzung (Errichtung Ziegenweide) kostete 10.958,50 € und 

entspricht somit einem Wert von 43.834 Ökopunkten. (Details siehe Anhang 

Seite 60-64) 

 

K2: Ziegenbeweidung im Gewann „Muckenbühl“ bei Hoppetenzell 

Auf den Flurstücken 677/1 und 700/1 im Gewann „Mückenbühl“ der Gemar-

kung Hoppetenzell wurde ein Kiefernwäldchens auf einer markanten Molasse-

kuppe aufgelichtet und fortan mit Ziegen beweidet. Die Auflichtung erfolgte im 

Winter 2018. 

Die Maßnahmenumsetzung (Auflichtung + Errichtung Ziegenweide) kostete 

2.143,23 € und entspricht somit einem Wert von 8.573 Ökopunkten. (Details 

siehe Anhang Seite 65-72) 

 



39 
 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und Artenschutzrechtlichem Fach-
beitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Himmelreich III“ Gemarkung und Stadtteil Hindelwangen, 
Stadt Stockach          

 

 

 

Ausgangsbestand: 

Bei der Fläche handelt es sich um einen ehemaligen Magerrasen an einer mar-

kanten Geländekuppe. Die Fläche war dicht mit Kiefern und einzelnen Fichten 

bestockt. Auf der Flächen im Umfeld fand eine intensive Grünlandnutzung statt. 

Der Magerrasen war stark verfilzt und wurde stark von der Fiederzwenke do-

miniert. Außerdem war er mit Gehölzen durchsetzt und wurde von Bäumen 

stark beschattet, Daher blieb der Magerrasen weit hinter seinem standörtlichen 

Potential zurück. 

Zielarten: 

Arten der Magerrasen, u.a. Himmelblauer Bläuling 

Maßnahme: 

Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen und gut ausgebildeten Magerrasens 

unter einem lichten Kiefernschirm. 

Lichtstellung des Kiefernwäldchens durch bodenebenes Absägen und vollstän-

diges Abräumen des Schnittgutes aus der Pflegefläche. Mahd und Abräumen 

des krautigen Bewuchses. 

In den Folgejahren erfolgt eine Beweidung mit Ziegen. Hierzu ist der Bau eines 

stabilen Weidezauns erforderlich. Je nach Wüchsigkeit des Bestands sollen 

mindestens zwei Beweidungsgänge stattfinden. Der erste Beweidungsgang 

sollte etwa Anfang bis Mitte April erfolgen, der zweite Beweidungsgang min-

destens 8 Wochen später im Juli und spätestens im Herbst (Sept./Okt.). Je 

nach Gehölznachtrieben ist eine mechanische Nachpflege mit dem Freischnei-

der alle 3-5 Jahre erforderlich.  

 

K3: Ziegenbeweidung im Gewann „Eichhalde“ bei Hoppetenzell 

Auf den Flurstücken 754/2, 756, 757 und 758 im Gewann „Eichhalde“ der Ge-

markung Hoppetenzell wurde ein Magerrasen entbuscht und fortan mit Ziegen 

beweidet. Die Auflichtung erfolgte im Winter 2018. 

Die Maßnahmenumsetzung (Auflichtung + Errichtung Ziegenweide) kostete 

18.348,03 € und entspricht somit einem Wert von 73.392 Ökopunkten. (Details 

siehe Anhang Seite 73-80) 

 

Ausgangsbestand: 

Bei der Fläche handelte es sich um einen stark mit Gehölzen zugewachsenen 

Magerrasen an einem nach Süden abfallendem Hang und bereichsweise dich-

tes Gebüsch mittlerer und trockener Standorte. Der Magerrasen war stark ver-

filzt und verbuscht, es dominierten Fiederzwenke und Origanum. Als Beson-

derheit konnten einige Exemplare des Franzen-Enzians und Mücken-Händel-

wurz festgestellt werden. 

Zielarten: 

Vögel: Neuntöter, Goldammer, Dorngrasmücke 
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Wirbellose: Arten der Magerrasen wie z.B. Heide-Grashüpfer 

Pflanzen: Arten der Magerrasen wie z.B. Mücken-Händelwurz 

Maßnahme: 

Ziel ist die Entwicklung eines Magerrasens mit eingestreuten Bäumen und klei-

nen Gebüschen trockenwarmer Standorte. 

Etwa drei Viertel der aufgekommenen Gehölzsukzession wurde gerodet. Ei-

nige einzelnen Kiefern und Gebüschgruppen trockenwarmer Standorte wurden 

belassen. Die Wurzelstöcke wurden entweder gerodet oder zumindest boden-

eben abgesägt.  

Anschließend erfolgte eine Beweidung mit Ziegen. Hierzu war der Bau eines 

stabilen Weidezauns erforderlich. Je nach Wüchsigkeit des Bestands sollen 

mindestens zwei Beweidungsgänge stattfinden. Der erste Beweidungsgang 

sollte etwa Anfang bis Mitte April erfolgen, der zweite Beweidungsgang min-

destens 8 Wochen später im Juli und spätestens im Herbst (Sept./Okt.). Je 

nach Gehölznachtrieben ist eine mechanische Nachpflege mit dem Freischnei-

der alle 3-5 Jahre erforderlich. 

 

K4: Storchennest I (Pestalozzi) in Wahlwies 

Im Stadtteil Wahlwies wurde neben der Arztpraxis bei der Adresse Pestalozzi-

Kinderdorf 8 Ende Februar 2018 ein Storchenmast mit Nestplattform errichtet 

um neue Nistmöglichkeiten für den Weißstorch zu schaffen. Die Maßnahme 

trägt zur Erhaltung und Förderung der lokalen Weißstorchpopulation bei. Die 

Bauarbeiten wurden von Christian Mende, dem Storchenbeauftragten der Ver-

waltungsgemeinschaft Stockach fachlich begleitet. Die Maßnahmenumset-

zung kostete 2.866,40 € und entspricht somit einem Wert von 11.466 Ökopunk-

ten. (Details siehe Anhang Seite 81-85) 

 

K5: Storchennest II (Im Bindt) in Wahlwies 

Im Stadtteil Wahlwies wurde in der Straße Im Bindt, auf dem Flurstück 3107 

ein bestehendes Storchennest im März 2019 erneuert. Das vorhandene Nest 

und Nestteller auf dem Storchenmast wurden abgeräumt und durch einen 

neuen Nestauflageteller aus Eichenholz mit verstärktem Unterrahmen ersetzt. 

Das bestehende Nest war marode und musste daher durch ein neues Nest 

ersetzt werden. Die Maßnahme verbessert die Nistmöglichkeiten und trägt zur 

Erhaltung und Förderung der lokalen Weißstorchpopulation bei. Herr Christian 

Mende, der Storchenbeauftragte der Verwaltungsgemeinschaft Stockach hat 

die Maßnahmenumsetzung fachlich begleitet. 

Die Maßnahmenumsetzung kostete 1.168,70 € und entspricht somit einem 

Wert von 4.675 Ökopunkten. (Details siehe Anhang Seite 86-89) 
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K6: Storchennest III (Friedhofstraße) in Wahlwies 

Im Stadtteil Wahlwies wurde in der Friedhofstraße, auf dem Flurstück 3150 ein 

bestehendes Storchennest im März 2019 erneuert. Die über das Nest hinaus-

stehenden Äste wurden abgesägt und ein neuer Nestauflageteller aus Eichen-

holz mit verstärktem Unterrahmen angebracht. Das bestehende Nest war ma-

rode und musste daher ersetzt werden. Die Maßnahme verbessert die Nist-

möglichkeiten und trägt zur Erhaltung und Förderung der lokalen Weißstorch-

population bei. Herr Christian Mende, der Storchenbeauftragte der Verwal-

tungsgemeinschaft Stockach hat die Maßnahmenumsetzung fachlich begleitet. 

Die Maßnahmenumsetzung kostete 1.700,27 € und entspricht somit einem 

Wert von 6.801 Ökopunkten. Hiervon wird jedoch nur ein Anteil von 2.912 Öko-

punkten (dies entspricht 727,90 €) benötigt und abgebucht, um den Gesamt-

kompensationsbedarf zu erreichen. Die restlichen 3.889 Ökopunkte (dies ent-

spricht 972,37 €) bleiben weiterhin dem Ökokonto Stockach zugeordnet. (De-

tails siehe Anhang Seite 90-92) 

 

8.2 Bilanz externe Kompensationsmaßnahmen 

Insgesamt werden durch die sechs externen Maßnahmen 144.851 Ökopunkte 

generiert, die als Kompensation für die Eingriffe des Vorhabens herangezogen 

werden (Tabelle 10, Tabelle 9).  

 

Tabelle 10: Bilanzierung der externen Kompensationsmaßnahmen 

Maßnahme Kostenaufwand in € Ökopunkte-Gewinn 

K1 10.958,50 43.834 

K2 2.143,23 8.573 

K3 18.348,03 73.392 

K4 2.866,40 11.466 

K5 1.168,70 4.675 

K6 727,90 2.912 

Summe: 36.212,76 144.851 
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9 Anderweitige Lösungsmöglichkeiten und Entwicklungsprognose 

9.1 Anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Im Rahmen dieses Umweltberichts wurden keine anderweitigen Lösungsmög-

lichkeiten geprüft. Es erfolgte eine Überprüfung der Standorte im Rahmen des 

Landschaftsplanes.  

9.2 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung des Vorhabens 

Wird das geplante Vorhaben nicht umgesetzt, bleibt das Plangebiet bei fortge-

führter Bewirtschaftung im jetzigen Zustand. Die Bodenfunktionen können wei-

terhin erfüllt werden und das Grundwasser bleibt weiterhin im jetzigen Zustand. 

Die biologische Vielfalt und Wertigkeit bleibt aufgrund der intensiven Landwirt-

schaft gering, da das Plangebiet kaum geeignete Lebensräume bietet. Ein Ent-

wicklungspotential für neue Biotope ist bei Fortführung der intensiven Landwirt-

schaft nicht gegeben. 
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10 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Umwelt (Monitoring) 

Der Erfolg der Funktionalität der Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompen-

sationsmaßnahmen hängt wesentlich von deren konsequenter Umsetzung ab. 

Um eventuellen Defiziten der aufgestellten Umweltziele rechtzeitig entgegen-

wirken zu können, ist deshalb eine dauerhafte regelmäßige Kontrolle ihrer Ent-

wicklungsstände erforderlich. Gegebenenfalls müssen zusätzliche, den Defi-

ziten gegensteuernde, Maßnahmen eingeleitet werden. Die Umsetzung der 

Maßnahmen ist dementsprechend regelmäßig dauerhaft zu prüfen. Tabelle 11 

gibt einen Überblick zum notwendigen Monitoring im Rahmen der Umsetzung. 

 

Tabelle 11: Überwachungsmatrix Monitoring 

Überwachungsmatrix 

Was Wann Wer Wie 

Kontrolle und Begleitung 
der fachgerechten Durch-
führung der Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 

Während und nach der 
Bauphase, während 
und nach der Maßnah-
menumsetzung 

Gemeinde oder be-
auftragtes Fachbüro 
in Abstimmung mit 
der zuständigen 
Fachbehörde 

Abstimmung vor Ort 
zu Maßnahmenbe-
ginn und vor Ab-
schluss der Maß-
nahme; kurze schrift-
liche Dokumentation 
ggf. Bilddokumenta-
tion an die Fachbe-
hörde; Regelmäßige 
Kontrollen vor Ort 

Überwachung des Errei-
chens und des Fortbestan-
des der Minimierungs-, Ver-
meidungs- und der Kom-
pensationsmaßnahmen 

1 x pro Jahr 
 

Gemeinde oder be-
auftragtes Fachbüro 
in Abstimmung mit 
der zuständigen 
Fachbehörde 

Kontrolle einmal im 
Jahr vor Ort durch 
Fotodokumentation 
und ggf. Ersatzpflan-
zungen bei Ausfällen 
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11 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Da im Stadtgebiet von Stockach neue Gewerbeflächen entstehen sollen, ist 

eine Erweiterung des Bebauungsplans „Himmelreich III“ um eine Größe von 

insgesamt 1,35 ha geplant. Die Stadt Stockach schafft mit dem hier vorliegen-

den Umweltbericht die rechtlichen Grundlagen für das Genehmigungsverfah-

ren des Bebauungsplans. Der Grünordnungsplan und die naturschutzfachliche 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind in den Umweltbericht integriert. 

Das geplante Gewerbegebiet ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Es 

grenzt nördlich an das bestehende Gewerbegebiet „Himmelreich III“ an. Für 

die Gewerbeflächen sind eine GRZ von 0,8 und eine maximale Traufhöhe von 

8,5 m zulässig. Dies führt zu einer maximalen Neuversiegelung von etwa 1,1 

ha. 

In seinem südlichen Bereich umfasst das Plangebiet Flächen in der Größe von 

0,15 ha die bereits im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Himmel-

reich II“ beplant, einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und einer entspre-

chenden Kompensation unterzogen wurden. Der Bereich ist in diesem Umwelt-

bericht daher als bereits bebaut (planerischer Bestand) zu betrachten und es 

sind keine erneute Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und Kompensationsmaß-

nahmen für diese Flächen erforderlich. 

Schutzgebiete im Sinne der Europäischen FFH- Richtlinie, der Vogelschutz-

Richtlinie sowie der Naturschutzgesetze sind nicht betroffen. Das Gebiet liegt 

nicht in einem Wasserschutzgebiet. 

 

Die Erschließung der Gewerbefläche erfolgt durch eine Verlängerung der „Him-

melreichstraße“ ins Plangebiet. Sollte das Gewerbegebiet späteren Erweite-

rungen kann diese Straße noch weiter verlängert werden. 

Aktuell wird das Plangebiet als Acker genutzt und weist eine geringe biologi-

sche Diversität auf. Die Auswirkungen der Umsetzung bedingen unterschied-

lich starke Beeinträchtigungen einzelner Schutzgüter. Besonders das Schutz-

gut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und das Schutzgut Boden sind be-

troffen.  

Die Böden besitzen aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit der Bodenfunktio-

nen eine mittlere bis hohe Wertigkeit. Durch die maximal mögliche Bebauung 

von etwa 1,1 ha wird deren Funktionsfähigkeit erheblich eingeschränkt oder 

gehen ganz verloren. 

Ebenfalls gehen durch die Bebauung das geringwertige Acker-Biotop und po-

tentielle Lebensräume verloren. 

Aufgrund der lehmigen Böden und der Neigung des Geländes, kommt dem 

Plangebiet nur eine geringe Bedeutung für die Grundwasserneubildung zu. 
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Klimatisch ist das Plangebiet von untergeordneter Bedeutung. Die Kaltluft-

ströme für die umliegenden Siedlungsbereiche werden durch die geringe Neu-

verbauung nicht negativ beeinflusst, weshalb die möglichen klimatischen Aus-

wirkungen unter der Erheblichkeitsschwelle liegen.  

Der landschaftliche Wert (Landschaftsbild) des Plangebiets (Ackers) ist im Be-

stand bereits gering. Die aufgrund der Baukörper zu erwartenden geringen Be-

einträchtigungen, werden durch die festgesetzte Begrünung so weit minimiert, 

dass keine nachhaltige Beeinträchtigung bestehen bleibt. 

 

Zur Minimierung und Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen auf die 

Schutzgüter werden verschiedene Maßnahmen festgesetzt. Die wichtigsten 

Maßnahmen sind: 

 Entlang des Waldes wird auf einem 15 m breiten Streifen ein mehrstufi-

ger Waldrand entwickelt 

 Begrünung von öffentlichen und privaten Grünflächen mit artenreichen 

Blühmischungen 

 Pflanzung von Baumreihen 

 Sparsamer und schonender Umgang mit Grund, Boden und Wasser 

Der verbleibende Kompensationsbedarf wird anhand einer Eingriffs-Aus-

gleichs-Bilanzierung ermittelt. 

Trotz der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen verbleibt beim Schutzgut 

Boden ein Kompensationsdefizit von 133.992 Ökopunkten und beim Schutzgut 

Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ein Defizit von 10.859 Ökopunkten. 

Dieses Gesamtdefizit von 144.851 Ökopunkten wird durch sechs externe Kom-

pensationsmaßnahmen (K1 – K6) ausgeglichen. Diese Maßnahmen sind be-

reits umgesetzt und wurden im Ökokonto der Stadt Stockach geführt. Es wur-

den drei Ziegenbeweidungen bei Hoppetenzell und Raithaslach eingerichtet 

und drei Storchennester im Ortsteil Wahlwies errichtet, bzw. erneuert.  

Somit gilt der Eingriff durch das Vorhaben als vollständig ausgleichen. Es ist 

kein weiterer Ausgleich notwendig. 

 

Die Überprüfung der vorgesehenen Minimierungs- und Kompensationsmaß-

nahmen auf unvorhergesehene Entwicklungen werden von der Stadt Stockach 

durch Ortsbesichtigung erstmalig ein Jahr nach Baubeginn und erneut nach 5 

Jahren überprüft, um ggf. unvorhergesehene Entwicklungen frühzeitig erken-

nen und gegensteuern zu können. 
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15 Anhang  

Pflanzliste zur Ein- und Begrünung des Plangebiets 

Die nachfolgende Liste stellt eine Auswahl an Gehölzarten dar, die für die 

Pflanzung der Einzelgehölze sowie die Pflanzung von Sträuchern als Einzel-

sträucher oder als Heckenstruktur auf den privaten und öffentlichen Grünflä-

chen und für den Waldmantel zu verwenden sind. Die gesamte Auflistung für 

die Gemeinde Stockach kann der Liste Gebietseinheimischer Gehölze in Ba-

den-Württemberg (LUBW 2002) entnommen werden.  

Der Stammumfang der neugepflanzten Einzel-/ Obstbäume muss beträgt 

mind. 16 – 18 cm. Auf das Nachbarrecht gemäß § 16 ist Rücksicht zu nehmen. 

 

Bäume  

Stieleiche  

Traubeneiche  

Esche  

Vogelkirsche  

 

Sträucher  

Hasel 

Eingriffeliger Weißdorn 

Heckenkirsche  

Liguster  

Bluthartriegel  

Pfaffenhütchen  

Wasserschneeball  

Schlehe 

Hundsrose 

 

Ouercus robur  

Quercus petraea 

Fraxinus excelsior 

Prunus avium 

 

 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Lonicera xylosteum  

Ligustrum vulgare  

Cornus sanguinea  

Euonimus europaeus  

Viburnum opulus  

Prunus spinosa 

Rosa canina 



50 
 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Himmelreich III“ Gemarkung und Stadtteil Hindelwangen, Stadt Stockach   
       

 

 

 
Abbildung 8: Biotoptypen Bestand, Erweiterung Bebauungsplan „Himmelreich III“ 



51 
 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Himmelreich III“ Gemarkung und Stadtteil Hindelwangen, Stadt Stockach   
       

 

 

 

Abbildung 9: Biotoptypen Planung, Erweiterung Bebauungsplan „Himmelreich III“ 



52 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und Artenschutzrechtlichem Fach-
beitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Himmelreich III“ Gemarkung und Stadtteil Hindelwangen, 
Stadt Stockach         

 

 

 

Tabelle 12: Erfasste Rufsequenzen der Fledermaus-Detektorerfassungen und Zuordnung zu Arten 

Artname Wissenschaftlicher Name Datum Uhrzeit 
Bear-
beiter 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 21:31:38 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 21:49:52 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 21:49:59 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 21:50:05 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 21:59:47 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:00:20 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:00:26 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:01:04 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:01:44 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:02:51 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:03:28 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:03:36 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:03:38 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:03:49 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:05:32 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:07:31 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:09:35 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:09:42 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:12:50 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:13:03 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:13:10 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:13:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:13:46 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:13:56 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 22:14:31 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:14:38 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:16:23 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:16:37 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:16:49 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:16:59 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:17:43 M.Sindt 
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Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:17:55 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:18:18 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:18:34 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:18:46 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:19:14 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:19:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:19:19 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:20:07 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:20:38 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:20:59 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:21:50 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:22:04 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 22:23:06 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:30:25 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:30:46 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:31:03 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:33:20 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:36:24 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:36:52 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:40:59 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:41:00 M.Sindt 

Zwergfledermaus  
Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:41:02 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:41:14 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:41:16 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:41:22 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:41:30 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:41:39 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:41:42 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:41:49 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:41:54 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 25.06.2019 22:42:05 M.Sindt 
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Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:42:07 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 25.06.2019 22:42:14 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:42:24 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:48:38 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 22:49:31 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 22:49:33 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:51:32 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:52:38 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:53:35 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 22:55:09 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 23:02:05 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 25.06.2019 23:02:07 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:04:59 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:05:03 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:05:08 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:07:52 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:10:43 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:11:22 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:25:07 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:25:10 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:26:33 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:26:36 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:28:13 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:29:02 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:29:06 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:31:23 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:31:33 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:31:40 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:34:46 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:43:55 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:44:14 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 25.06.2019 23:56:41 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:01:22 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 26.06.2019 00:01:52 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:16 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:18 M.Sindt 
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Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:25 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:31 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:38 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:49 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:06:52 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 26.06.2019 00:07:02 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:33 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:41 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:42 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:44 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:48 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:52 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:19:53 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:00 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:03 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:28 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:34 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:20:45 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:20:48 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:20:51 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:20:54 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:21:01 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:03 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:12 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:21:15 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:21:24 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:25 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:21:27 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:35 M.Sindt 
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Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:21:38 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:21:47 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:22:22 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:22:32 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:22:35 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:22:47 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:22:49 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  

Pipistrellus nathusii/kuhlii mit 
nyctaloid 26.06.2019 00:23:01 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:07 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  

Pipistrellus nathusii/kuhlii mit 
nyctaloid 26.06.2019 00:23:10 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:23:18 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:31 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:38 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:42 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:45 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:49 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:52 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:23:55 M.Sindt 
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Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:24:40 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:24:49 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:24:51 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:24:52 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:02 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:03 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:25:06 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:25:10 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:14 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:25:21 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:25 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:48 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:57 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:25:59 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:26:17 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:26:28 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:26:43 M.Sindt 
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Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:26:45 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus 26.06.2019 00:26:53 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:09 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:13 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:16 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:26 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:34 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:44 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:27:58 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:28:07 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:28:29 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:28:31 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:28:39 M.Sindt 

Breitflügelfledermaus, Zwei-
farbfledermaus, Kleiner 
Abendsegler  nyctaloid 26.06.2019 00:28:42 M.Sindt 

(vermutlich) Wasserfleder-
maus Myotis spec. 26.06.2019 00:40:45 M.Sindt 

(vermutlich) Wasserfleder-
maus Myotis spec. 26.06.2019 00:40:56 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 21:59:30 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:02:31 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:04:17 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:04:22 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:06:50 M.Sindt 
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Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:06:58 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:07:03 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:12:03 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:17:43 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:18:08 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:19:47 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:23:01 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:24:04 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:29:06 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:29:43 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:32:11 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:32:31 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:33:46 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:34:23 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:34:26 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:35:02 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:42:52 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:44:55 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:49:43 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:57:19 M.Sindt 

Rauhautfledermaus/Weiß-
randfledermaus  Pipistrellus nathusii/kuhlii 06.07.2019 22:58:45 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 22:59:19 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 23:27:30 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 23:58:44 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 06.07.2019 23:58:49 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 07.07.2019 00:02:50 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 07.07.2019 00:06:48 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 07.07.2019 00:07:22 M.Sindt 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus 07.07.2019 00:07:49 M.Sindt 
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Dokumente zu den Externe Ausgleichsmaßnahmen 

 

K1: Ziegenbeweidung im Gewann „Haldenäcker“ bei Raithaslach 
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beitrag zum Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Himmelreich III“ Gemarkung und Stadtteil Hindelwangen, 
Stadt Stockach         

 

 

K2: Ziegenbeweidung im Gewann „Muckenbühl“ bei Hoppetenzell 
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K3: Ziegenbeweidung im Gewann „Eichhalde“ bei Hoppetenzell 
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K4: Storchennest I (Pestalozzi) in Wahlwies 
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K5: Storchennest II (im Bindt) in Wahlwies 
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K6: Storchennest III (Friedhofstraße) in Wahlwies 
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